
11-112 der Beilagen zu den stenosraphischen Protokollen des Nationalrates 

X.Gesetzgebungsperiode 

14.5.1963 

24/A.B. 

zu 21/J A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers für Inneres 0 1 a h 

auf die Anfrage der Abgeordneten H art 1 und Genossen, 

betreffend eine Meldung einer Wiener Tageszeitung. 

-.-.-
In Beantwortung der von den Hernm Abgeordneten Hartl und Genossen 

in der Sitzung des Nationalrates vom 16.4.1963 gemäss § 71 des Geechäfte­

ordnungsgesetzes überreichten Anfrage, betreffend eine Meldung einer 

Wiener Tageszeitung vom 2.4.1963 über den Opern-Mord, beehre ich mich, 
nachstehendes mitzuteilen: 

ad 1. Am 2.4.1963 ·erschien in der Wiener Tageszeitung "Express" ein 

sensationell aufgezogener Artikel mit der Überschrift: "Opern ... Mord: 

Wiener Kriminalbeamter als Täter unter Verdacht", der sich mit einer 

Amtshandlung der Bundespolize1direktion Wien zur Aufklärung des Mordfalles 

Dagmar FUhrich befasste und die Mitteilung brachte, dass ein Kriminal­

beamter dieser Polizeidirektion wegen schwerwiegender Verdachtsgründe 

Gegenstand einer eingehenden Untersuchung bilde. Die Zeitungsmeldung, die 

am folgenden Tage auch von anderen Zeitungen gebracht wurde, gab der 

Bundespolizeidirektion Wien Veranlassung, am 2 0 4.1963 folgendes Kommunique 
auszugeben: 

"Im Zuge der stij.ndigen Einvernahmen von Personen bezüglich ihres 

Alibis. in der Mordsache Dagmar Führich wurde gestern nachmittags auch 

ein Kriminalbeamter, dessen Verhalten aufklärungsbedürftig war, im Sicher­

heitsbUro UberprUft. Ein Zusammenhang mit der Tat konnte nicht festgestellt 

werden. 

Die Polizei wird aueh weiterhin, so wie bisher, ohne Ansehen der 

Person, jeden Hinweis, der ~ur AufklUrung des Falles dienen k~nnte, 

verfolgen." 

Sofort naoh Ersoheinen des Zeitungsartikels hat die Bundespoli~ei" 

direktion Wien von siob aus eine strenge Untersuchung eingeleitet, auf 

welohem Wege die genannte Zeitung von dieser Amtshandlung Kenntnis erhalten 

konnte, obwohl den beteiligten Beamten im Interesse der Saohe und der 

Person der ausdrUckliche Auftrag erteilt worden war, zunächst keine Naoh­

richten Uber die Amtshandlung an die Presse gelangen zu lassen. Diesem 
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24/A .. B. 
-, .' - 2 -
zu 2l/J 

•• , ~\ J ,! {' , 

Auftrag entsprechend wurce die Amtshandlung so diskret. wie moglich'" 

vorgenommen .. 

Die ':.Nachforschungen 'erbracht'en bedauerlicherweise kein ,}tq~}t:r~tes 

Ergebnis; insbesondere ergab sich bei den von der Bundespolizeidirektion 
".: : - j~;, ; ,( , .' ~ ~'\' .. ~! 

Wien intern durchgeführten Untersuchungen kein Hinwe~s darau~t d~~sf;, die 
• . . I . , .. ".. > > • • I ~., i'l, • t; • : i ::. 

Mitteilung an die Zeitung dUI'~h einen Beam'ten dieser f3ehörde e~:fol,gt 
, . 1 ". ' .~ ",", 

wäre. Nachforschungeri"bei der Redaktion der Zeitung selbst w~ren nicht 

möglich, da bekanntlich die Presse unter Hinweis auf das Redaktions­

!;':";I~~h,~i~~:i;s jdfi.~.,,?reisg~:p~:ihr:~et;rnt:O~P1:~Jl~~~ ap;~eh.~:t ".i',:; i I ',' 

i,ad2;.' Der :ge:gen~tän:d;liche 'Vorfall wurde zum 'Anlass genommen,alle':Bea'm­

ten· der Polizeidirektion Wien auf die' VÖI'schriften des Artikels 20" Abs .. 2 

der' Buhdesverfassung über die Amtsv~rschil'/iegenhei t 'und auf §23 der' 

Dienstpragmatik hinzuweisen" i I " 

" AII!, 2~,,4 .. 1963:Lnif\beJ,chül>e,r,q';iep.!in; ei~~.r. gru~d~Eit;z;Liop.e,Il'! Ve;rt:ii­

gung, betreffend Neuordnu~g: d~r Mi~teilunge:Jl ari d~e Pr~~ser" ltla;r~,Richt­

linien, fÜl1, das Verhältnis d~r mir R~terste,llt,en Behörden und pienst- I 

, ; i .i ste,lJ,enzur" Presse gegeben. Ich habe dar~n unter ausdrücklich,em Hinweis 

aufd~"e, .. Aufgaben, die d;ie Zeitungen, in ei;l;le,m demokratisc~en( Staa t~wesen 
.t"", ' • , '" '. 

zu, e,rfülle:p" h.agen, a,ngr:ordnet", dass die .. , Weiterg~be. v.on, M?-tte,:i:luJlg~ln an 

;; die,; P;rr,~,~e insbeson<\~redann a1:l6geschlos;~e~ ;i~t,> ' . 

wenn hiedurcp. die Aufkl.ärung einer s.t:r?-Jbarep Handl.ung~ .die ,Ausforsc;h,ung 

" ges.; og.e·rder Täter,' un,q. schliess+ic:.h der RUf ,einer Pers.oJl. dßrenSclluld 

nicht einwandfrei erwiesen ist, gefährdet würden. 

ad' } .• , Di:.e Aufnahme einer formellen Entgegnung im: Sinne d'es §, '23 Presse­

gesetz: ,konnte im: vorliegenden Falle nicht ·ve1:'langt we'rden,da die-Tat­

'sache. der Überprüfullg d'es Kr1minalbeamtEm' nH;htbestrit'ten wer.dEm' 

könil,te ~ Die' unter' PUnkt'.;' 1 a'ngeführte"Pre'6sev:erlautbäruttg'der PO'lizei­

direktion Wien war daher zweckentsprechend o 

-.-.-.-Q~ 
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